
R E G I E R U N G VON O B E R B A Y E R N 

Immiss ionsschutzrecht ; 
Genehmigungsverfahren nach § 4 BlmSchG für die Errichtung und den Betrieb eines 
Blockheizkraftwerkes mit einer Feuerungswärmeleistung von 2,744 MW am Standort Am 
Michaelianger 2, 85764 Oberschleißheim, Fl. Nr. 223/250 der Gemarkung 
Oberschleißheim durch die Firma Danpower GmbH, Charlottenstraße 40,14467 Potsdam; 
Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG 

Die Firma Danpower GmbH hat die immissionsschutzrecht l iche Genehmigung nach § 4 
B lmSchG i.V.m. Nr. 1.4 Buchst, bb des Anhangs zur 4. B lmSchV für die Errichtung und den 
Betrieb eines Blookheizkraftwerkes für den Einsatz von Erdgas mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 2,744 MW am Standort A m Michael ianger 2, 85764 
Oberschle ißheim, Fl. Nr. 223/250 der Gemarkung Oberschleißheim beantragt. 

Nach § 3a Satz 1 UVPG hat die Regierung von Oberbayern als zuständige Behörde spätestens 
zu Beginn des Genehmigungsver fahrens festzustel len, ob nach den §§ 3b bis 3f UVPG für das 
Vorhaben eine Verpf l ichtung zur Durchführung einer Umweltverträgl ichkeitsprüfung besteht. 

Die s tandortbezogene Vorprüfung hat ergeben, dass das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksicht igung von Kumul ierungswirkungen keine erhebl ichen nachtei l igen 
Umwel tauswirkungen haben kann, so dass das Vorhaben keiner förml ichen 
Umweltverträgl ichkeitsprüfung bedarf. Die Übereinst immung des Vorhabens mit dem 
materiel len Umweltrecht wird unbeschadet dessen im Rahmen des Genehmigungsver fahrens -
ohne die zusätzl ichen, im Wesent l ichen verfahrensrecht l ichen Anforderungen des UVPG -
überprüft. 

Diese Feststel lung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt gegeben. 

Nähere Informationen hierzu können bei der Regierung von Oberbayern, Maximil ianstraße 39, 
80538 München, Te le fonnummer 089/2176-2986 eingeholt werden. 
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